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Sachbeschädigungen zu Pfingsten

Im Zuge der Bosheits- bzw. Unruhenacht kam es am 
Pfingstsonntag zu Sachbeschädigungen in St. Oswald. 
Von Unbekannten wurden Verkehrszeichen ausgerissen 
bzw. an falschen Standorten aufgestellt.

50-Jahr-Jubiläum
Volksschule und Kindergarten St. Oswald

Am 27. Mai 2023 
fand in der Volks-
schule  und im 
Kindergarten St. 
Oswald eine gro-
ße Feier anlässlich 
der Eröffnung vor 
genau 50 Jahren 
statt. Ca. 150 Per-
sonen nahmen an 
den Feierlichkei-
ten teil, die von 
den Volksschul- und Kindergartenkindern sowie 
dem Musikverein umrahmt wurden. Dr. Franz 
Gumpenberger führte gekonnt und humorvoll 
durch das Programm und interviewte ehemalige 
und aktuelle LehrerInnen, PädagogInnen und 
SchülerInnen.

Bgm. Heidemarie Silber bekräftigte in ihrer Rede, 
wie stolz die Oswalderinnen und Oswalder auf ihre 
Volksschule und den Kindergarten sein können. In 
einer kleinen Gemeinde ist es nicht selbstverständlich 
diese Institutionen für eine solch lange Zeit erhalten 
zu können.
Auf Grund der sehr positiven Geburtenentwicklung 
ist der Erhalt des Kindergartens und der Volksschule 
auch in den nächsten Jahren auf jeden Fall gesichert.

Die Gemeinde St. Oswald sieht vorerst von einer Anzeige bei der Polizei ab, behält sich aber alle rechtlichen 
Schritte vor. Die Gemeinde nimmt hier aber alle Erziehungsberechtigten in die Pflicht, ihre Kinder über die 
Folgen solcher Aktionen aufzuklären und diese zu unterbinden.

Dies ist kein Lausbubenstreich bzw. Kavaliersde-
likt, sondern eine schwere Sachbeschädigung die 
ernsthafte Konsequenzen nach sich ziehen kann!
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9 Volksbegehren
Bekanntgabe über die Eintragungszeiten

Für die unten angeführten Volksbegehren kann von 19. bis 26. Juni 2023 zu folgenden Zeiten die Unterschrift 
am Gemeindeamt St. Oswald/Lichtenau, 4170 St. Oswald b. H., Nr. 18 geleistet werden:

Montag 19.06.2023 08:00 - 16:00 Uhr
Dienstag 20.06.2023 08:00 - 20:00 Uhr
Mittwoch 21.06.2023 08:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag 22.06.2023 08:00 - 16:00 Uhr
Freitag 23.06.2023 08:00 - 16:00 Uhr
Samstag 24.06.2023 geschlossen
Sonntag 25.06.2023 geschlossen
Montag 26.06.2023 08:00 - 16:00 Uhr

Ebenso ist es für die Stimmberechtigten möglich, die Eintragung in JEDER Gemeinde Österreichs bzw. auch 
ONLINE unter www.bmi.gv.at/volksbegehren (Voraussetzung Handy-Signatur) abzugeben.

Bitte beachten: Personen, die bereits eine Unterstützungserklärung für ein Volksbegehren abgegeben haben, 
können für dieses Volksbegehren keine Eintragung mehr vornehmen, da eine getätigte Unterstützungserklärung 
bereits als gültige Eintragung zählt.

• NEUTRALITÄT Österreichs JA
• anti-gendern-Volksbegehren
• Verbot für Kinder-Instagram
• Untersuchungsausschüsse live übertragen
• Lebensmittelrettung statt Lebensmittelverschwendung
• Asylstraftäter sofort abschieben
• Umsetzung der Lebensmittelherkunftskennzeichnung!
• Rettung unserer Sparbücher
• Staatsbürgerschaft für Folteropfer

Jugendclub lädt ein zum Sonnwendfeuer
mit böhmischer Olympiade
am Sportplatz St. Oswald

Freitag, 23. Juni
ab 17:30 Uhr

• Geschicklichkeitsturnier für 
3-5 Personen-Teams

• 3 Bewerbe + Finalbewerb
• Verkleidung erwünscht
• Duschen vorhanden

Anmeldung bei
Valentin Radinger

0681 20308762

Teams mit Durschnittsalter
über 35 erhalten

eine Runde Seiterl gratis!

im Anschluss an die böhmische Olympiade:
Sonnwendfeuer ab 19:30 Uhr

• Hendl vom Grill
• Bratwürstel
• Bier vom Fass

Ab 12. Juni dürfen
Sträucher und Holz

beim Sonnwendfeuer
abgelegt werden!
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Herzliche 
Gratulation

zum
Geburtstag

Stefanie Gruber
Damreith 6/1
75 Jahre

GES.UND 
Gemeinsam zu mehr Gesundheit in der Region 

Stammtisch 
für pflegende und betreuende Angehörige 

• Sicherheit im Betreuungs- und Pflegalltag durch
fachliche Informationen

• Kraft schöpfen durch Erfahrungsaustausch mit
andere Betroffenen

• Erleichterung durch Abwechslung im Betreuungs -und
Pflegealltag

Termin & Thema: 
DO, 13. Juli 2023 16:00 - 17:30 Uhr 
Thema: Inkontinenz (Attends) 

Wo? 
Büro der Community Nurse Marktplatz 
45, 4170 Haslach 

Informationen & Anmeldung: 
Community Nurse (DGKP) Jasmin Scherb 

Telefon: 0664 9638901 

CJ Finanziert von der 

Europäischen Union 
NleldGooetallOnEU Wi, schaff�n Gesundheit 

GESUNDHEITSREGION 
STEINERNE MUHL 

HA$1 AC.• 1 IC:�S:-.;Ai!J I ST OS.'lt'AtO 1 $1 STF�J.N A�lf$ 

Aus dem Veranstaltungskalender

von        17.-18.06.2023 Bezirksmusikfest in St. Peter am Wimberg
Freitag  23.06.2023 Sonnwendfeuer des Jugendklubs am Sportplatzgelände
Sonntag 25.06.2023 Kursabschluss mit Prüfungen des ÖGV Lichtenau
Freitag  30.06.2023 Petersfeuer der TSU Lichtenau
Samstag 01.07.2023 Familientag der ÖVP St. Oswald
Samstag 08.07.2023 Dörferturnier der Sportunion St. Oswald
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Änderung bei der Verrechnung von 
Feuerwehreinsätzen

Die Grabungsarbeiten beim Glasfaserinternet 
schreiten zügig voran. Ende Mai wurde der 
POP (Point of Presence) als Verteilzentrale bei 
der Volksschule St. Oswald errichtet und mit 
dem Einblasen der Glasfaserhauptleitungen 
begonnen.

Ab Anfang Juni werden dann in den bereits 
errichteten Leitungen die Hausanschlüsse ein-
geblasen und diese können dann bereits mit 
spätestens Ende Juni in Betrieb gehen.

Es ist daher wichtig, dass alle Hausbesitzer – vor allem in den Ortschaften wo bereits gegraben wur-
de – die Vorarbeiten am Grundstück und im Haus abgeschlossen haben, da ansonsten der Glasfaser-
Hausanschluss nicht eingeblasen und an das Netz angeschlossen werden kann.

Weiters muss ein Vertrag bei einem Internetanbieter abgeschlossen werden. Auf den Homepages der Gemeinden 
findet man unter https://www.st-oswald-haslach.ooe.gv.at/Glasfaserausbau bzw. https://www.lichtenau.ooe.
gv.at/Glasfaserausbau einen Preisvergleich aller Anbieter sowie weitere nützliche Informationen. Wichtig ist 
auch, dass der Vertrag mit dem aktuellen Internetanbieter zeitnah gekündigt wird, um auf Grund der Kündi-
gungsfristen zu vermeiden, dass über einen längeren Zeitraum doppelte Gebühren zu bezahlen sind.

Wichtige Information: Die A1 Telekom ist nicht Teil der Anbieter dieses Netzes und kann nicht ausgewählt 
werden. Es muss der bestehende Vertrag bei der A1 gekündigt und ein neuer Anbieter ausgewählt werden.
Vorsicht: Wir wurden darüber informiert, dass Mitarbeiter von A1 gezielt Personen in unseren Gemeinden 
anrufen und mitteilen, dass Sie einen neuen Vertrag für ein schnelles Internet anbieten (eventuell mit Rabatt/
Vergünstigungen). Die A1 ist nicht Teil des Netzes der Breitband Oberösterreich und kann kein durchgehendes 
Glasfasernetz anbieten! Von einem Abschluss eines neuen Vertrages bei der A1 ist abzuraten, da dieser eine 
Bindung von 24 Monaten aufweist und man dadurch nicht an das Glasfasernetz der Breitband Oberösterreich, 
welches gerade in unseren Gemeinden gebaut wird, angeschlossen ist.
Für weitere Informationen stehen die Mitarbeiter des Gemeindeamtes gerne zur Verfügung.

Aktueller Stand Breitbandinternet

Die Gemeinden sowie die Feuerwehren möchten darüber informieren, dass es mit 1. Jänner 2023 eine Änderung 
bei der Verrechnung von Feuerwehreinsätzen gibt. Auf Grund von Vorgaben des Landes Oberösterreich müssen 
künftig Einsätze über die Gemeinde und nicht mehr durch die Feuerwehr verrechnet werden. Es müssen alle 
eingesetzten Fahrzeuge, Geräte, Verbrauchsmittel sowie Personen nach Stundenaufwand in Rechnung gestellt 
werden. Die Verrechnungssätze werden vom Gemeinderat in der Feuerwehr-Tarifordnung festgelegt, welche 
auf den Homepages der Gemeinden unter Bürgerservice/Verordnungen eingesehen werden kann.
Verrechenbare Einsätze sind z.B. das Entfernen von Wespennestern, Aufräumarbeiten bei Verkehrsunfällen, 
Wassertransporte oder Pumparbeiten. Ausgenommen von der Verrechnung sind Einsätze bei Elementarereig-
nissen (Feuer, Wasser, Sturm) und bei Gefahr im Verzug.


